
Erklärung zur Barrierefreiheit 

Die Gemeinde Friedeburg ist bemüht, ihre Website https://www.urlaub-
friedeburg.de im Einklang mit § 9b NBGG sowie der Verordnung über barrierefreie 

Informationstechnik des Landes Niedersachsen (Nds. BITV) barrierefrei zugänglich 
zu machen. 

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen 

Diese Website ist teilweise mit den Anforderungen der Nds. BITV in Verbindung mit 

§ 9b NBGG vereinbar. Es gibt noch vereinzelte Inhalte, die nicht vollständig 
barrierefrei sind. 

Nicht barrierefreie Inhalte 

Folgende Inhalte sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt barrierefrei: 

• PDF-Dokumente: Ältere PDF-Dateien sind nicht oder nur eingeschränkt 
barrierefrei. 

• Teilweise fehlen Alternativtexte für Bilder. 

• Farbkontraste und Tastaturbedienbarkeit einzelner Komponenten sind noch 
nicht optimal umgesetzt. 

Wir arbeiten laufend daran, bestehende Barrieren zu identifizieren und zu beheben. 

Erstellung dieser Erklärung 

Diese Erklärung wurde am 25. Juni 2025 erstellt und zuletzt am 25. Juni 2025 

überprüft. Grundlage war eine Selbstbewertung gemäß § 9b Abs. 1 NBGG. 

Rückmeldung und Kontakt 

Sollten Ihnen Mängel in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung unserer Website 
auffallen oder benötigen Sie Informationen in einer für Sie zugänglichen Form, 
kontaktieren Sie uns gerne: 

Gemeinde Friedeburg 

Friedeburger Hauptstraße 96 
26446 Friedeburg 
Telefon: +49 4465 806 0 
E-Mail: tourist-info@friedeburg.de 
Web: https://www.urlaub-friedeburg.de 
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Schlichtungsverfahren 

Bei nicht zufriedenstellenden Antworten aus oben genannter Kontaktmöglichkeit 

können Sie bei der Schlichtungsstelle, eingerichtet bei der Landesbeauftragten für 

Menschen mit Behinderungen in Niedersachsen, einen Antrag auf Einleitung eines 

Schlichtungsverfahrens nach dem Niedersächsischen 

Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) stellen. 

 

Die Schlichtungsstelle nach § 9 d NBGG hat die Aufgabe, Streitigkeiten zwischen 

Menschen mit Behinderungen und öffentlichen Stellen des Landes Niedersachsen, 

zum Thema Barrierefreiheit in der IT, beizulegen. Das Schlichtungsverfahren ist 

kostenlos. Es muss kein Rechtsbeistand eingeschaltet werden. Direkt kontaktieren 

können Sie die Schlichtungsstelle unter: 

 

• Telefon: 0511/120-4010 

• E-Mail: schlichtungsstelle@ms.niedersachsen.de 


